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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.2022

Norm

EMRK Art13

1. EMRK Art. 13 heute

2. EMRK Art. 13 gültig ab 01.11.1998 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 30/1998

3. EMRK Art. 13 gültig von 03.09.1958 bis 31.10.1998

Rechtssatz

Dienstaufsichtsbeschwerden stellen keine wirksamen Beschwerden iSv Art 13 EMRK dar, da sie der Partei im

Allgemeinen kein subjektives Recht auf Ausübung der Aufsichtsp9icht einräumen. Sürmeli gegen

DeutschlandDienstaufsichtsbeschwerden stellen keine wirksamen Beschwerden iSv Artikel 13, EMRK dar, da sie der

Partei im Allgemeinen kein subjektives Recht auf Ausübung der Aufsichtspflicht einräumen. Sürmeli gegen Deutschland
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Vgl; Beisatz: Hier: Die Schließung von im Zusammenhang mit der Medienarbeit von Ermittlungsbehörden

allenfalls bestehenden Rechtsschutzlücken fällt – mit Blick auf Art 13 MRK – nicht in die Kompetenz der Gerichte.
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